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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §35 Abs2;

KommStG 1993 §8 Z2;

Rechtssatz

Der Betrieb einer Schule ist nicht unter den Begri: der Kinderfürsorge und Jugendfürsorge zu subsumieren, denn der

Gesetzgeber des KommStG 1993 hat sich in diesem Bereich eng an das Gemeinnützigkeitsrecht iSd BAO angelehnt. In §

35 Abs 2 BAO sind aber neben der Kinderfürsorge und Jugendfürsorge die Schulbildung, die Erziehung, die

Volksbildung und die Berufsausbildung gesondert angeführt. Damit ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, daß es

sich bei den Begri:en der Schulbildung einerseits und der Kinderfürsorge und Jugendfürsorge andererseits nicht um

(partiell) deckungsgleiche Begri:e handelt. Auch in der Literatur werden zur Kinderfürsorge und Jugendfürsorge im

wesentlichen das Betreiben von Kindergärten, Kinderheimen und Studentenheimen gezählt (Hinweis Ritz, BAO-

Kommentar, § 35 Rz 9).
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